
UVP-report. Umweltvorsorge – Umweltplanung – Umweltprüfung
UVP-report. Environmental Precaution, Planning and Assessment

Fachbeitrag | Full article
Schwerpunkt „UVP-Studienpreis 2025“ | Special issue “EIA Study Award 2025”

M.Sc. Sandro Schäfer | sandroguy@gmail.com | ORCID: 0000-0000-0000-0000
© 2026 Der Autor, veröffentlicht durch UVP-Gesellschaft e.V. und Berlin Universities Publishing | ISSN 0933-0690 | DOI: 10.60636/uvp-report.20

 Dieser Open Access-Artikel steht unter der Lizenz CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

1 SCHÄFER | UVP-report 39 (1):  | 2026

Beschleunigter Windenergieausbau und Artenschutz in der Regionalplanung

Eine Analyse der Auswirkungen gesetzlicher Reformen auf den Artenschutz durch das 
Osterpaket und die EU-Notfall-Verordnung in Baden-Württemberg

Accelerated Wind Energy Expansion and Species Protection in Regional 
Planning

An Analysis of the Impact of Legislative Reforms on Species Protection under the Easter  
Law Package and the EU Emergency Regulation in Bade-Württemberg
Sandro Schäfer

Eingegangen: 14.01.2026 | Überarbeitet eingegangen: 12.05.2026 | Angenommen: 18.05.2026 | Online veröffentlicht: 21.05.2026

Zusammenfassung

Der Beitrag analysiert, wie sich die mit der Beschleunigungsgesetzgebung 2022/2023 verabschiedeten Reformen zum beschleunigten Ausbau 
der Windenergie auf die Umsetzung des Artenschutzes in der Regionalplanung Baden-Württembergs auswirken. Im Fokus stehen die Modifi -
zierung artenschutzrechtlicher Prüfungen, Zielkonflikte zwischen Klima- und Naturschutz sowie praktische Herausforderungen durch Daten-
defizite, Standardisierung und das begleitende Monitoring. Auf Grundlage einer rechtlichen Analyse der einschlägigen Reformgesetze sowie  
von Einblicken in die Planungspraxis werden Chancen und Risiken für einen naturverträglichen Windenergieausbau aufgezeigt. Mit Blick auf 
die zwischenzeitlich erfolgte Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie in nationales Recht verstetigt sich das Spannungsverhältnis  
zwischen Beschleunigungswirkung und effektivem Artenschutz.  Die zunächst als Übergangsregelungen konzipierten Verfahrensvereinfa -
chungen sind durch die dauerhafte Einführung von Beschleunigungsgebieten strukturell im deutschen Planungsrecht verankert worden. Die 
identifizierten Herausforderungen erweisen sich damit nicht als kurzfristige Begleiterscheinungen einer Übergangsphase, sondern als prägen -
de Rahmenbedingungen für die zukünftige Ausgestaltung des Verhältnisses von Windenergieausbau und Artenschutz. Der Beitrag fasst aus-
gewählte Ergebnisse einer Masterarbeit zusammen und hat weder Anspruch auf eine vollständige Darstellung aller behandelten Fragestellun-
gen noch auf eine fortdauernde Aktualität.
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Abstract

This article analyses how the reforms adopted under the 2022/2023 acceleration law to speed up the expansion of wind energy are affecting  
the implementation of species protection in regional planning in Bade-Württemberg. It focuses on changes to species protection assessments,  
conflicts of interest between climate and nature conservation, and practical challenges arising from data gaps, standardisation and accom-
panying monitoring. Based on a legal analysis of the relevant reform laws and insights into planning practice, the article highlights the op-
portunities and risks for nature-friendly wind energy expansion. In light of the subsequent transposition of the Renewable Energy Directive  
into national law, the tension between the acceleration effect and effective species protection is becoming entrenched. The procedural simpli -
fications, initially conceived as transitional arrangements, have been structurally embedded in German planning law through the permanent  
introduction of acceleration zones. The identified challenges thus prove not to be short-term side effects of a transitional phase, but rather  
defining framework conditions for the future shaping of the relationship between wind energy expansion and species protection. This article  
summarises selected findings from a Master’s thesis and does not claim to provide a comprehensive account of all the issues addressed, nor  
does it claim to remain permanently up to date.
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1. Einleitung

1.1 Problemhintergrund

Der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der 
Windenergie, ist ein zentrales Instrument zur Bewältigung der Kli-
makrise.  Zugleich  stellt  der  Windenergieausbau  eine  wachsende 
Herausforderung für den Natur- und Artenschutz dar. Die Dringlich-
keit der Reduktion globaler Treibhausgasemissionen ist bereits durch 
internationale Abkommen wie dem Übereinkommen von Paris (ÜvP) 
völkerrechtlich verankert und politisch forciert. Angesichts des stei-
genden Energiebedarfs pro Kopf und der fortschreitenden Elektrifi-
zierung in nahezu allen Sektoren ist das Erreichen der Klimaziele 
ohne einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der 
Windenergie, nicht realisierbar (BMWK 2022b: 2). Darüber hinaus 
hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung mit 
dem  in  Deutschland  beschlossenen  Ausstieg  aus  der  Atom-  und 
Kohleenergie gezeigt, wie wichtig eine souveräne, resiliente und re-
generative Stromerzeugung ist. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist 
daher  unabdingbar,  um  die  Energiesicherheit  und  -souveränität 
Deutschlands  langfristig  zu  gewährleisten.  Diese  doppelte  Dring-
lichkeit verschärft die Notwendigkeit, den Ausstieg aus den fossilen 
Energien möglichst schnell voranzutreiben (BMWK 2022b: 1). Der 
dafür notwendige beschleunigte Ausbau der Windenergie verschärft 
jedoch  bestehende  Zielkonflikte  mit  dem  Artenschutz  und  wirft 
grundlegende Fragen zur Ausgestaltung umweltrechtlicher Prüfver-
fahren und zur planerischen Steuerung auf.

Die Herausforderungen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, 
erneuerbare Energien auszubauen und gleichzeitig hohe Standards im 
Artenschutz einzuhalten, sind ein Paradebeispiel für die komplexen 
Zielkonflikte  moderner  Umweltpolitik  (Hendrischke  2023:  965; 
Breuer  2025: 114 f.).  Der  Ausbau der  Windenergie ist  ein gesell-
schaftlich hochrelevantes Thema, das Gegenstand intensiver öffent-
licher und politischer Debatten ist (Altmayer 2023; Altmayer 2022; 
Heinsch & Prochazka 2024). Obwohl in der öffentlichen Wahrneh-
mung häufig ein starkes Ablehnungsempfinden dominiert, belegen 
empirische Studien, dass Windenergieprojekte in der Praxis mehr-
heitlich auf eine hohe Akzeptanz stoßen (FA Wind 2024: 8 ff.). Al-
lerdings  erschwert  es  die  Akzeptanz  in  der  Bevölkerung,  wenn 
Windenergieprojekte als Bedrohung für die lokale Umwelt oder als 
Beeinträchtigung für das Landschaftsbild wahrgenommen werden.

Der gesellschaftliche Druck, Lösungsansätze und Strategien zu 
entwickeln, die sowohl dem Klimaschutz als auch dem Artenschutz 
gerecht werden, ist entsprechend groß. Der globale Verlust der bio-
logischen Vielfalt ist neben dem Klimawandel eine der größten Her-
ausforderungen des 21. Jahrhunderts und zählt nach wie vor zu den 
wichtigsten umweltpolitischen Problemen (Gellermann & Schreiber 
2007: 1; Boes 2021: 32). Der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) warnt in 
seinen Berichten eindringlich vor einer dramatischen Beschleunigung 
des globalen Artensterbens. Weltweit ist laut IPBES bis zu eine Mil-
lion Arten vom Aussterben bedroht mit einem Tempo, das zehn- bis 
hundertmal  höher  liegt  als  die  natürliche  Aussterberate  (IPBES 
2019a: XXVIII, 207, 238). Der Rückgang der biologischen Vielfalt 
gefährdet nicht nur einzelne Arten, sondern beeinträchtigt auch zen-
trale  Ökosystemleistungen  und  damit  die  Lebensgrundlagen  der 
Menschheit. Der Klimawandel wirkt dabei als verstärkende Kraft, die 
die Auswirkungen der anderen Faktoren zunehmend intensiviert (IP-
BES 2019b: 5, 2019a: XVII).

Auch in Deutschland ist die Situation des Artenschutzes alarmie-
rend. Zwei Drittel der Biotoptypen bzw. FFH-Lebensraumtypen gel-
ten als gefährdet und rund 39 % der Tierarten sind in ihrem Bestand 
bedroht (Gellermann & Schreiber 2007: 1;  BfN 2020: 5). Dabei ist 
der Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten nicht nur eine na-
turschutzfachliche, sondern auch eine verfassungsrechtliche Aufgabe 
(Art. 20a  GG) und Gegenstand zahlreicher internationaler Abkom-
men, wie etwa des Übereinkommens über die biologische Vielfalt 
(Convention on Biological Diversity – CBD). Dieses hat unter ande-
rem die Erhaltung lebensfähiger Populationen und die Bewahrung der 
natürlichen Lebensgrundlagen zum Ziel (Art. 8 lit. d CBD).

Deswegen bewegt sich der Ausbau der Windenergie als zentraler 

Baustein der Energiewende in einem konfliktreichen Spannungsfeld 
zwischen Klimaschutz und einer Gefährdung geschützter Arten (Ru-
ge 2023a: 1034). Bislang fehlen wissenschaftlich belastbare Nach-
weise für eine systematische Verschlechterung von Populationen ge-
schützter Arten aufgrund des Ausbaus der Windenergie (Reichenbach 
& Aussieker 2021: 66 f.). Unbestritten ist jedoch, dass in der Praxis 
ein erhebliches Konfliktpotenzial  mit  windenergiesensiblen Vogel- 
und Fledermausarten besteht. Dieses ist bei der Umsetzung eines na-
turverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land auch aufgrund der 
unionsrechtlichen Vorgaben zwingend zu berücksichtigen.

Der Umbau des Energiesystems zur Begrenzung der Erderwär-
mung und zur Reduktion der Treibhausgasemissionen ist zwar uner-
lässlich, um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen und damit 
auch einen Beitrag zum globalen Artenschutz zu leisten. Dies darf 
aber  nicht  auf  Kosten des  Artenschutzes  geschehen (Hendrischke 
2023: 965). Klimaschutz sollte daher nicht gegen Natur- und Arten-
schutz ausgespielt werden, denn ein intaktes Klima ist ohne eine in-
takte Natur wertlos (Ruge 2023b: 870). Keiner der beiden globalen 
Krisen,  weder  dem Klimawandel  noch  dem Biodiversitätsverlust, 
kann wirksam begegnet werden, wenn sie nicht gemeinsam ange-
gangen werden (Rosenkranz 2021: 5). Deswegen ist ein ausgewoge-
ner Umgang mit den Belangen des Klimaschutzes und des Arten-
schutzes erforderlich. Eine dauerhaft tragfähige Lösung muss daher 
beiden Erfordernissen gleichermaßen gerecht  werden (Rosenkranz 
2021: 7). Der Gesetzgeber steht dabei vor der Herausforderung, Pla-
nungs- und Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, ohne die An-
forderungen des Artenschutzrechts zu vernachlässigen.

„Die Energiewende darf nicht Teil der Zerstörung dessen sein, 
was sie retten will.“ (Rosenkranz 2021: 6).

1.2 Problemstellung

Für die deutsche Energiewende ist der Ausbau der Windenergie ein 
wesentlicher Bestandteil. Sowohl für das Erreichen der nationalen 
Klimaschutzziele als auch für eine kostengünstige, zuverlässige und 
nachhaltige Energieversorgung Deutschlands ist der Ausbau der er-
neuerbaren Energien von entscheidender Bedeutung. Obwohl Baden-
Württemberg zu den wirtschaftlich stärksten Bundesländern zählt, 
besteht beim Ausbau der Windenergie weiterhin erheblicher Aufhol-
bedarf (Statista 2024; Deutsche WindGuard 2024: 4).

Bis zum Jahr 2032 müssen 2 % der Bundesfläche für die Nutzung 
von Windenergie ausgewiesen werden (Deutscher Bundestag 2022c: 
2). Die gesetzlichen Reformen des sogenannten „Osterpakets“ der 
Bundesregierung verfolgen das Ziel, den Ausbau der Windenergie zu 
beschleunigen  (BMWK  2022a:  1).  Dieser  Beschleunigungsansatz 
wurde durch die Umsetzung der novellierten Erneuerbare-Energien-
Richtlinie (EE-RL 2023/RED III) in nationales Recht weiter gefestigt. 
Die zunächst befristeten Verfahrenserleichterungen des § 6 WindBG 
a.F. sind mit  der Einführung des § 6b  WindBG n.F. dauerhaft  im 
deutschen Planungsrecht verankert worden. Damit werden die Be-
schleunigungsmechanismen nicht mehr als Übergangsregelung, son-
dern  als  struktureller  Bestandteil  des  Genehmigungsregimes  für 
Windenergieanlagen  in  ausgewiesenen  Beschleunigungsgebieten 
fortgeführt. Diese inzwischen implementierten Reformen der Jahre 
2022/2023,  insbesondere  das  Windenergieflächenbedarfsgesetz 
(WindBG) und die Änderungen des Baugesetzbuches (BauGB) sowie 
des Raumordnungsgesetzes (ROG), haben unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Planungspraxis in den Bundesländern und führen ein 
neues Planungsregime ein (ARL 2024b: 1 f.). Damit bestehen nun 
deutlich verbesserte rechtliche Rahmenbedingungen für die Siche-
rung von Flächen für die Windenergie. Mit der Umsetzung dieser 
neuen Aufgaben wurden in Baden-Württemberg, wie in der Mehrzahl 
der Bundesländer, die Regionalplanung beauftragt (ARL 2024a: 3), 
damit einem hohen Zeit- und Erwartungsdruck steht. Infolge der re-
gionalen Planungsoffensive im Frühjahr 2022 haben die 12 Regio-
nalverbände  in  Baden-Württemberg  die  nötigen  Flächen  für  den 
dringend notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien auszuwei-
sen (MLW 2024). Baden-Württemberg verfolgte darüber hinaus das 
ambitionierte Ziel, bis September 2025 bereits 1,8 % der Landesflä-
che für Windenergie durch die Träger der Regionalplanung planerisch 
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zu sichern (§ 3 Abs. 1 WindBG a.F.; § 20 Abs. 1 KlimaG BW). Die 
gesetzliche Frist hierfür endete am 30. September 2025 (§ 20 Abs. 2 
KlimaG BW). Bis zum Frühjahr 2026 hatten lediglich vier Regio-
nalverbände verbindliche Teilfortschreibungen Windenergie vorge-
legt  (RV Ostwürttemberg  2025;  RVSBH 2025;  RVBO 2025;  RV 
Hochrhein-Bodensee 2025). Weitere Verbände, darunter der Verband 
Region Stuttgart,  hatten Satzungsbeschlüsse gefasst  und befanden 
sich im Anzeigeverfahren (VRS 2025). Die Mehrzahl der zwölf Re-
gionalverbände  hatte  ihre  Verfahren  hingegen  noch  nicht  abge-
schlossen (FA Wind-Solar 2026).

Neben der  Einführung eines  neuen,  von der  Regionalplanung 
dominierten Planungsregimes, bringt § 6 WindBG a.F., und in Folge 
der Umsetzung der RED III in nationales Recht ebenso § 6b WindBG 
n.F., erhebliche Verfahrenserleichterungen mit sich. Die Umsetzung 
eines effektiven Artenschutzes entfällt teilweise auf der projektbezo-
genen Ebene und wird auf die vorgelagerte Ebene der regionalplane-
rischen  Flächenausweisung  verlagert.  Angesichts  der  erheblichen 
Prüfungserleichterungen  obliegt  es  nun  der  Regionalplanung,  die 
Belange des Artenschutzes bei den erforderlichen Ausweisungen von 
Windenergiegebieten adäquat zu berücksichtigen. Dies bringt jedoch 
neue Herausforderungen und Planungsunsicherheiten mit sich und 
wirft die grundsätzliche Frage auf, ob den Belangen des Artenschut-
zes auf dieser Ebene überhaupt schon angemessen Rechnung getra-
gen werden kann.

Der Windenergieausbau steht in einem Spannungsfeld mit dem 
Artenschutz.  Die  betrachteten  Gesetzesreformen zielen  darauf  ab, 
diesen Konflikt zu entschärfen und beide Ziele besser in Einklang zu 
bringen. Es bleibt jedoch offen, ob diese Reformen auf der Ebene der 
Planung und Genehmigung tatsächlich zur Entschärfung der Kon-
flikte beitragen oder neue Herausforderungen für den Artenschutz in 
der Praxis entstehen.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen der seit dem Osterpaket 
vorgenommenen gesetzlichen Änderungen auf den Artenschutz im 
Kontext der Regionalplanung in Baden-Württemberg zu analysieren. 
Im Einzelnen soll untersucht werden, wie und ob sich die neuen Re-
gelungen auf die Umsetzung und Sicherung des Artenschutzes aus-
wirken und welche Herausforderungen sich bei der Flächenauswei-
sung von Windenergiegebieten ergeben. Darüber hinaus sollen mög-
liche Lösungsansätze für bestehende Konfliktlinien entwickelt wer-
den. Wie beeinflusst der beschleunigte Ausbau der Windenergie in-
folge der gesetzlichen Reformen des Osterpakets und der EU-Notfall-
VO die Umsetzung des europarechtlich gebotenen Artenschutzes in 
der Regionalplanung Baden-Württembergs und welche neuen plane-
rischen Zielkonflikte und Herausforderungen ergeben sich daraus, die 
künftig gelöst werden müssen?

2. Methodik

Die Arbeit bedient sich eines qualitativen und explorativen Metho-
denmixes,  um die  Auswirkungen der  seit  2022/2023 eingeführten 
Beschleunigungsregelungen auf den Artenschutz systematisch zu er-
fassen. Im Zentrum steht eine Kombination einer rechtlichen Analyse 
der einschlägigen Reformen, einer vertiefenden Literaturanalyse so-
wie leitfadengestützter Experteninterviews mit Regionalplanerinnen 
und -planern in Baden-Württemberg.

Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine Analyse der für den 
Artenschutz relevanten Reformelemente, darunter insbesondere § 6 
WindBG a.F., §§ 44, 45b–45d BNatSchG sowie die Änderungen in 
BauGB und  ROG und die unionsrechtlichen Vorgaben. Ergänzend 
wurden ausgewählte Gesetzeskommentare, Fachaufsätze und Positi-
onspapiere herangezogen, um die intendierten Steuerungswirkungen 
und  die  in  der  Fachdebatte  diskutierten  Konfliktlinien  zwischen 
Windenergieausbau  und  Artenschutz  zu  rekonstruieren.  Um  die 
praktische Umsetzung dieser Vorgaben auf Ebene der Regionalpla-
nung zu beleuchten, wurden qualitative, leitfadengestützte Experten-
interviews mit Vertreterinnen und Vertretern ausgewählter Regional-

verbände in Baden-Württemberg durchgeführt. Die Interviews wur-
den dokumentiert und inhaltsanalytisch ausgewertet, wobei der Fokus 
auf wiederkehrenden Spannungsfeldern und Mustern lag, nicht auf 
einer statistischen Repräsentativität.  Die so gewonnenen Einschät-
zungen flossen in die Ergebnisdarstellung vor allem dort ein, wo sie 
die rechtliche Analyse um praxisbezogene Einblicke in Datendefizite, 
Bewertungsunsicherheiten und Vollzugsherausforderungen ergänzen. 
Methodische Grenzen ergeben sich insbesondere aus der begrenzten 
Zahl der Interviews, der regionalen Fokussierung auf Baden-Würt-
temberg sowie der Tatsache, dass subjektive Einschätzungen der Be-
fragten nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden können.

3. Ergebnisse

Die untersuchten Gesetzesänderungen haben in vielen Fällen direkt 
oder  indirekt  erhebliche  Auswirkungen  auf  den  Artenschutz.  Im 
Zentrum der Betrachtung stehen dabei die materiellen Veränderungen 
der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, die 
Einführung  bundeseinheitlicher  Standards  für  die  Signifikanz-
schwelle (§ 45b BNatSchG) sowie die Verfahrenserleichterungen des 
§ 6  WindBG a.F.. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Reformen den 
artenschutzrechtlichen  Prüfungsmaßstab  nicht  punktuell,  sondern 
strukturell  verändert  haben. Sie betreffen sowohl die dogmatische 
Reichweite der Verbotstatbestände als auch die naturschutzfachliche 
Einschätzungsprärogative  der  Behörden  sowie  die  methodischen 
Anforderungen an die fachliche Bewertung im Einzelfall. In der Ge-
samtschau führen die Änderungen zu einer spürbaren Verschiebung 
des bisherigen Gleichgewichts zwischen den beiden gleichrangigen 
Schutzinteressen  Klima-  und Biodiversitätsschutz  mit  Folgen,  die 
weit  über  das  Genehmigungsrecht  der  Windenergie  hinausreichen 
und die Funktionsweise des Artenschutzrechts insgesamt berühren.

3.1 Zentrale Befunde

Aus der Analyse lassen sich neun zentrale Befunde ableiten, die 
im Folgenden näher dargestellt werden.

3.1.1 Verlagerung der artenschutzrechtlichen
Verantwortung

Mit Einführung des § 6 WindBG a.F. und weiterer gesetzlicher Än-
derungen wird die artenschutzrechtliche Prüfung erkennbar von der 
projektspezifischen Genehmigungsebene auf  die  vorgelagerte  Pla-
nungsebene verlagert. Dies führt zu einer zentralen Neubewertung 
der Rolle der Regionalplanung, die nunmehr als „Verantwortungs-
trägerin“ für einen naturverträglichen Ausbau fungiert. Die Folgen 
sind eine Standardisierung der Prüfkriterien in der Planung, aber auch 
eine  Absenkung  der  Prüfanforderungen  im  Einzelfall.  Allerdings 
zeigt die Untersuchung, dass die artenschutzrechtlichen Prüfpflichten 
nicht vollständig auf die vorgelagerte, übergeordnete Planungsebene 
verlagert („hochgezont“) wurden (Schäfer 2025: 78 ff., 96 ff.).

3.1.2 Risiken durch Absenkung materieller
Prüfstandards

Trotz des Konfliktmanagementpotenzials bei der Flächensteuerung 
bergen die gesetzlichen Regelungen Risiken für einen effektiven Ar-
tenschutz. Die Absenkung materieller Schutzstandards und die Um-
kehr der Begründungslast zugunsten des Ausbaus von erneuerbaren 
Energien stellen Risiken für den Artenschutz dar, die unmittelbar aus 
der  gesetzgeberischen  Entscheidung  resultieren,  dem  Windener-
gieausbau in der Abwägung ein überragendes öffentliches Interesse 
einzuräumen (§ 2 EEG). Sie wirken unabhängig von der Qualität des 
Vollzugs  und  können  daher  auch  durch  eine  verbesserte  Verwal-
tungspraxis allein nicht ausgeglichen werden.

3.1.3 Standardisierung statt Differenzierung

Die Einführung bundeseinheitlicher  Schutzabstände und Prüfmaß-
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stäbe durch § 45b BNatSchG erhöht zwar die Planungssicherheit und 
sorgt für eine bislang nicht gekannte Einheitlichkeit der artenschutz-
rechtlichen Beurteilung des Tötungsverbots für Brutvögel. Zugleich 
tritt damit jedoch die differenzierte, am konkreten Einzelfall orien-
tierte Prüfung in den Hintergrund. Die tatsächlichen örtlichen Gege-
benheiten, insbesondere die konkrete Raumnutzung und die Habitat-
ausstattung des Vorhabengebiets, bleiben in der Regelprüfung weit-
gehend  unberücksichtigt.  Zug-  und  Rastvögel  sowie  Fledermäuse 
werden auch nach der Neufassung weiterhin nur unzureichend be-
trachtet (vgl. Schäfer 2025: 76 ff.).

3.1.4 Datendefizite und methodische Grenzen

Erhebliche  Wissenslücken  und  Erfassungsdefizite  in  der  arten-
schutzfachlichen Datenbasis stellen sowohl auf Planungsebene als 
auch auf der Genehmigungsebene zentrale Herausforderungen dar. 
Konkret betrifft dies insbesondere fehlende oder veraltete Erfassun-
gen  von  Vorkommen  windenergiesensibler  Arten,  unzureichende 
Kenntnisse  zu  Zugbewegungen  von  Vögeln  und  Fledermäusen, 
Rastgebieten und Fledermausquartieren sowie das Fehlen bundesweit 
einheitlicher Datenstandards, die eine überregionale Vergleichbarkeit 
der Beurteilungen erschweren. Diese Defizite sind jedoch nicht sta-
tisch. Eine bundesweit harmonisierte, behördlich geführte Artenda-
tenbank, die systematische Verknüpfung von Landesfachdaten, eh-
renamtlicher Erfassung und Fernerkundung sowie der Einsatz mo-
dellbasierter  Habitat-  und  Raumnutzungsanalysen  (z. B.  Species 
Distribution  Models  –  SDM)  können  die  Datenbasis  mittelfristig 
deutlich verbessern. Auch KI-gestützte akustische und visuelle De-
tektionsverfahren  (insbesondere  für  Fledermäuse  und  Greifvögel) 
eröffnen neue Möglichkeiten, projektscharfe Erfassungslücken mit 
vertretbarem Aufwand zu schließen (Schäfer 2025: 82 ff.).

3.1.5 Methodische Beschränkungen bei Beurteilungen
auf Planungsebene

Die methodischen Grenzen der Regionalplanung, insbesondere die 
Maßstäblichkeit,  das  Fehlen  projektspezifischer  Datengrundlagen 
sowie die zwangsläufig flächenhaft aggregierten Betrachtungen, ste-
hen einer verlässlichen und projektscharfen Beurteilung konkreter 
artenschutzrechtlicher  Kollisionsrisiken  entgegen  (Schäfer  2025: 
98 ff.).

3.1.6 Umsetzung eines populationsbezogenen
Monitorings

Es bestehen weiterhin erhebliche Unklarheiten bei der Umsetzung 
eines  systematischen,  populationsbezogenen  Monitorings.  Derzeit 
fehlt eine verbindliche Verpflichtung zur umfassenden Erfassung und 
Auswertung der Auswirkungen des Windenergieausbaus auf wind-
energiesensible Arten. Dadurch wird eine verlässliche Einschätzung 
der tatsächlichen Folgen, insbesondere in Gebieten, in denen Verfah-
rensvereinfachungen  gelten,  deutlich  erschwert.  Ohne  eine  Rück-
kopplung in die Planung können negative Auswirkungen auf Popu-
lationen unerkannt bleiben (Schäfer 2025: 99 ff. 104 ff.). Im Kern 
steht dabei die Frage, ob das Artenschutzrecht künftig stärker popu-
lationsbezogen ausgerichtet werden kann und sollte. Ein populati-
onsbezogener Ansatz stellt nicht den Schutz jedes einzelnen Indivi-
duums in den Vordergrund, sondern fragt, ob der Erhaltungszustand 
der betroffenen Populationen insgesamt gewahrt  bleibt.  Ob dieser 
Ansatz in der Praxis umgesetzt werden kann, hängt jedoch maßgeb-
lich von zwei Voraussetzungen ab. Erstens von einer belastbaren Da-
tengrundlage  zu  den  tatsächlichen  Bestandsgrößen  und  -trends 
windenergiesensibler Arten und zweitens von einem systematischen, 
begleitenden Monitoring, das Rückschlüsse auf die Populationsent-
wicklung in Windenergiegebieten erlaubt. Eine verbindliche bundes-
weite und einheitliche Systematik für die Erfassung windenergiesen-
sibler Arten fehlt jedoch bislang.

3.1.7 Gefährdung seltener und schwer erfassbarer
Arten

Das neue Prüfregime nach § 45b BNatSchG sowie die Verfahrenser-
leichterungen nach § 6  WindBG a.F. bzw. § 6b  WindBG n.F. sind 
primär auf kollisionsgefährdete Brutvogelarten zugeschnitten. Stö-
rungsempfindliche Arten, meist Arten mit geringer Nachweisdichte, 
hoher Mobilität oder kryptischer Lebensweise entziehen sich diesem 
typisierenden  Bewertungsraster  weitgehend.  Da  die  Regelprüfung 
nach § 45b BNatSchG zudem auf vorhandene behördliche Daten zu-
rückgreift und projektscharfe Kartierungen in Windenergiegebieten 
(zukünftig  in  den  Beschleunigungsgebieten)  regelmäßig  entfallen, 
werden Vorkommen außerhalb ausgewiesener Dichte- und Schwer-
punktzentren systematisch unterschätzt oder bleiben unentdeckt. Da-
mit besteht die konkrete Gefahr, dass populations- und erhaltungszu-
standsrelevante Beeinträchtigungen für seltene Arten weder auf Pla-
nungs- noch auf Genehmigungsebene erkannt und gesteuert werden 
mit  potenziellen  Folgen  für  deren  günstigen  Erhaltungszustand 
(Schäfer 2025: 99).

3.1.8 Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und
Artenschutz

Die  Arbeit  bestätigt,  dass  der  beschleunigte  Ausbau  erneuerbarer 
Energien als zentrale Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels 
mit Zielkonflikten im Artenschutz verbunden ist. Die rechtlichen und 
planerischen Erleichterungen führen trotz des Anspruchs eines na-
turverträglichen  Ausbaus  teilweise  zu  Zielkonflikten  und  inneren 
Widersprüchen (Schäfer 2025: 106). So kollidiert etwa das überra-
gende öffentliche Interesse am Ausbau (§ 2 EEG) in der Praxis mit 
strengen europäischen Artenschutzvorgaben, insbesondere dem Tö-
tungs- und Störungsverbot (Art. 12 FFH-Richtlinie). Ähnliche Span-
nungen können sich aufgrund einer möglichen Flächenkonkurrenz 
auch bei der Umsetzung der  RED III und der  Naturwiederherstel-
lungs-VO (Nature Restoration Law) ergeben.

3.1.9 Handlungsbedarf

Es besteht dringender Bedarf an bundesweit einheitlichen methodi-
schen  Standards,  verbesserten  überregionalen  Datenbanken,  ver-
bindlichem populationsbezogenem Monitoring und einem nationalen 
Artenhilfsprogramm zur Kompensation negativer Einflüsse (Schäfer 
2025: 108 ff.).

3.2 Übergreifende Wirkungsdimensionen

Diese neun Befunde verweisen auf übergreifende Wirkungsdimensi-
onen der untersuchten Reformen, die im Folgenden vertieft betrach-
tet  werden.  Im Mittelpunkt  stehen  die  Neuausrichtung  der  arten-
schutzrechtlichen Prüfung, die methodischen und datenseitigen Vor-
aussetzungen ihrer Wirksamkeit, die Frage eines populationsbezoge-
nen Schutzansatzes sowie der übergeordnete Zielkonflikt zwischen 
Klimaschutz und Artenschutz. Die folgenden Abschnitte ordnen die 
Befunde damit nicht nur sachlich, sondern verknüpfen sie auch mit 
den planerischen und rechtlichen Konsequenzen für die Regional-
planung.

3.2.1 Neuausrichtung der artenschutzrechtlichen
Prüfung

Die Novellierung des  BNatSchG hat erhebliche Auswirkungen auf 
die artenschutzrechtliche Prüfung für den Bau und den Betrieb von 
Windenergieanlagen.  Mit  der  Reform  wurden  bundeseinheitliche 
Standards eingeführt, die zu einer normativen Konkretisierung und 
Operationalisierung der artenschutzrechtlichen Prüfung geführt ha-
ben (KNE 2023b: 9;  Deutscher Bundestag 2022b: 24).  Allerdings 
betrifft die Novellierung jedoch nur einen Teil der zu prüfenden As-
pekte. Im Vordergrund steht insbesondere das Tötungsverbot und hier 
wiederum nur die betriebsbedingte Tötung von Brutvogelarten (Gel-
lermann 2023: Rn. 5; Deutscher Bundestag 2022b: 24 f.).
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Die zentrale Neuerung besteht darin, dass die artenschutzrechtli-
che Prüfung teilweise von der projektbezogenen Genehmigungsebe-
ne auf die vorgelagerte Planungsebene verlagert wird. Anstelle einer 
detailgenauen Bewertung am konkreten Anlagenstandort treten nun 
stärker  raumsteuernde,  flächenhafte  und  typisierende  Konfliktbe-
wertungen für ganze Windenergiegebiete in den Vordergrund. Diese 
Verlagerung geht in der Regel mit einer geringeren Ermittlungstiefe 
einher, insbesondere wenn projektspezifische Kartierungen entfallen 
und die  Bewertung hauptsächlich auf  vorhandenen Daten basiert. 
Dies konkretisieren die Verfahrenserleichterungen des § 6  WindBG 
a.F. – unter gesetzlich definierten Voraussetzungen soll die Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung entfallen (§ 6 Abs. 1 S. 1–2 WindBG 
a.F.). Mit Inkrafttreten des § 6b  WindBG n.F. am 15. August 2025 
wurden diese Erleichterungen dauerhaft verankert und um den Entfall 
der FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie der wasserrechtlichen Prü-
fung erweitert. Inhaltlich bedeutet dies, dass die Konfliktbewertung 
in Teilen von einer standortbezogenen Einzelfallprüfung (mit pro-
jektspezifischen Kartierungen) zu einer gebietsbezogenen, flächen-
haften und teilweise überschlägigen Betrachtung verschoben wird, 
die stärker auf vorhandene Datenbestände und typisierende Annah-
men zurückgreift.

Das zentrale Problem liegt weniger in der Verlagerung als solcher, 
sondern in den damit verbundenen methodischen Grenzen. Die Re-
gionalplanung kann aufgrund ihres Maßstabs und ihrer flächenhaften 
Betrachtungsweise projektspezifische Kollisionsrisiken nur begrenzt 
abbilden. Insbesondere besteht das Risiko, dass Einzelvorkommen 
seltener  oder  schwer  erfassbarer  Arten,  vor  allem außerhalb  von 
Dichte-  bzw.  Schwerpunktvorkommen,  in  der  Planung  unberück-
sichtigt  bleiben  oder  aufgrund  veralteter  Datengrundlagen  unter-
schätzt werden. Hinzu kommt, dass Planungsprozesse langfristig sind 
und die ökologische Realität (natürliche Bestandsdynamiken) stati-
sche  Datengrundlagen  im Zeitverlauf  überholen  kann.  Die  arten-
schutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1  BNatSchG erfolgt dann 
grundsätzlich auf Basis bereits vorhandener Daten. Nur auf dieser 
Grundlage muss die Behörde in der Lage sein, mögliche Konflikte in 
Windenergiegebieten zu erkennen und bei Bedarf verhältnismäßige 
Minderungsmaßnahmen anzuordnen (§ 6 Abs. 1 S. 3 WindBG a.F.). 
Das besondere Artenschutzrecht nach §§ 44 ff. BNatSchG kann der 
Genehmigung  von  Windenergieanlagen  in  ausgewiesenen  Wind-
energiegebieten in der Regel nicht mehr entgegenstehen. Kartierun-
gen zur Erfassung der tatsächlichen Gegebenheiten und Vorkommen 
geschützter Arten sind nicht mehr erforderlich (Albrecht et al. 2024: 
146).

3.2.2 Auswirkungen auf die Regionalplanung

Die grundlegende Systematik der Behandlung des Artenschutzes in 
der Regionalplanung bleibt weitgehend unberührt. Dennoch wurde 
die  Regionalplanung  durch  die  verbesserten  rechtlichen  Rahmen-
bedingungen bei der Ausweisung von Windenergiegebieten gestärkt. 
Der Artenschutz als öffentlicher Belang kann daher nur noch in aty-
pischen  Einzelfällen  gegen  die  Windenergienutzung  abgewogen 
werden (Deutscher Bundestag 2022a: 159). Dies ermöglicht erwei-
terte Planungsspielräume und erschließt damit eine größere Potenzi-
alkulisse, da artenschutzrechtliche Konflikte auf der Planebene sel-
tener zum vollständigen Ausschluss von Flächen führen und die Re-
alisierungswahrscheinlichkeit  von  ausgewiesenen  Windenergiege-
bieten erhöht wird. Die Experteninterviews unterstreichen, dass auf 
Planungsebene große Unsicherheiten bei der Bewertbarkeit und der 
Datenlage  bestehen.  Insbesondere  außerhalb  der  abgegrenzten 
Schwerpunktvorkommen drohen erhebliche Wissenslücken zu ande-
ren verfahrensrelevanten Arten (Schäfer 2025: 85 ff.).

3.2.3 Neue Zielkonflikte und Grenzen

Die Reformen entfalten auf Planungsebene wirksame Steuerungspo-
tenziale.  Die  Berücksichtigung  von  Schwerpunktvorkommen  und 
Artenschutz Fachbeiträgen ermöglicht es, den Ausbau frühzeitig auf 
konfliktarme Flächen zu lenken und so großräumige Konflikte mit 

Brut- und Greifvogelpopulationen wirksam zu vermeiden. Gerade bei 
flächengebundenen, gut kartierten Arten (z. B. Rotmilan, Weißstorch) 
ist  eine  planerische  Vorsteuerung  sachgerecht  möglich  und  auch 
wünschenswert.

Eine exakte Beurteilung projektspezifischer Kollisionsrisiken al-
lein auf Planungsebene ist jedoch nicht möglich. Diese Einschrän-
kung ergibt sich aus methodischen Grenzen, denen die Regionalpla-
nung aufgrund ihres  Maßstabs (1:50.000)  und ihrer  flächenhaften 
Betrachtungsweise unterliegt. Drei Problemfelder sind dabei beson-
ders hervorzuheben.

Erstens  fehlt  es  außerhalb  der  abgegrenzten  Schwerpunktvor-
kommen an belastbaren Daten zu weiteren verfahrensrelevanten Ar-
ten. Die Planungsebene kann zwar bekannte Dichtezentren adäquat 
berücksichtigen, nicht aber Einzelvorkommen seltener oder schwer 
erfassbarer Arten, die z. T. nur durch projektspezifische Kartierungen 
identifizierbar wären. Eben diese Kartierungen sind in ausgewiesenen 
Windenergiegebieten nach § 6 WindBG a.F. nicht mehr erforderlich. 
Dadurch drohen besonders seltene oder schwer erfassbare Arten aus 
dem Blickfeld zu geraten (Schäfer 2025: 106).

Zweitens sind die Datenlage und der Stand des Wissens zu den 
Zug- und Rastvögeln sowie Fledermäusen unzureichend. Ihre Be-
troffenheit lässt sich auf der Planungsebene nicht ausreichend beur-
teilen.

Drittens  fehlt  schlichtweg  eine  systematische  Rückkopplung 
zwischen Betrieb und Planung. Ohne ein verbindliches Monitoring 
der tatsächlichen Auswirkungen auf Populationen in bereits ausge-
wiesenen  Windenergiegebieten  bleibt  unklar,  ob  die  planerische 
Konfliktbewertung der Realität entspricht. Negative Auswirkungen 
auf Populationen können so unerkannt bleiben (vgl.  Schäfer 2025: 
104 f.). Ein ergänzendes, populationsbezogenes Monitoring sowie ein 
landesweites Artenhilfsprogramm könnten diese Lücke schließen und 
die positiven Effekte der Planungsverlagerung absichern. Vorausset-
zung dafür sind bundesweite einheitliche Erhebungsstandards, eine 
zentrale Datenplattform mit verpflichtender Datenpflege durch Vor-
habenträger und Behörden sowie die Verknüpfung mit prädiktiven 
Modellen, die Risikoflächen frühzeitig identifizieren. Die gesetzli-
chen Vereinfachungen führen damit zu einer materiellen Absenkung 
der Schutzniveaus für kollisionsgefährdete Arten – der Artenschutz 
droht „unter die Räder zu kommen“ (Albrecht et al. 2024: 147). Dies 
ist jedoch nicht pauschal der Fall, sondern insbesondere in ungünsti-
gen Konstellationen,  etwa bei  lückenhafter  oder  veralteter  Daten-
grundlage und v. a. im Gebieten, in denen keine kartierungspflichti-
gen Vorhaben durchgeführt worden sind. Umgekehrt kann der Ar-
tenschutz auf der vorgelagerten Planungsebene in vielen Fällen hin-
reichend berücksichtigt werden, wenn belastbare Fachkonzepte (z. B. 
Dichte- oder Schwerpunktvorkommen) und somit eine gute Daten-
grundlage sowie erprobte Minderungs- und Schutzmaßnahmen vor-
liegen.

3.3 Zwischenfazit zu den Ergebnissen

Auf struktureller und formeller Ebene ist es gelungen, Planungs- und 
Prüfprozesse zu beschleunigen und zu vereinheitlichen. Das Ziel, ei-
nen naturverträglichen Ausbau sicherzustellen, ist jedoch angesichts 
bestehender Unsicherheiten, unvollständiger Datengrundlagen sowie 
der  Aussetzung  projektspezifischer  Kartierungen  in  vielen  Fällen 
nicht  gewährleistet.  Die  Einführung  standardisierter  Bewertungs-
maßstäbe, bundesweite Datengrundlagen und eine konsequente Um-
setzung eines nationalen Artenhilfsprogramms in Begleitung eines 
populationsbezogenen Monitorings werden als dringend notwendig 
erachtet, um negative Effekte auf den Erhaltungszustand gefährdeter 
Arten zu vermeiden oder abzumindern.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Reformen den Ziel-
konflikt zwischen Windenergieausbau und Artenschutz nicht auflö-
sen. Ein solcher Anspruch wäre angesichts der inhärenten Spannun-
gen zwischen Flächeninanspruchnahme und Artenschutz auch nicht 
realistisch. Jede zusätzliche Flächennutzung für Infrastrukturvorha-
ben  (einschließlich  Windenergieanlagen  mit  Zuwegungen,  Kran-
stellflächen und Kabeltrassen) verändert Lebensräume, kann zu Ha-
bitatverlust und -fragmentierung führen und erhöht je nach Standort 
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das Risiko von Störungen sowie von Kollisionen. Gleichzeitig ver-
langt der Artenschutz, solche Beeinträchtigungen möglichst zu ver-
meiden, zu minimieren und nur in eng begrenzten Ausnahmefällen 
zuzulassen. Vollständig konfliktfrei lässt sich dieses Spannungsver-
hältnis daher regelmäßig nicht auflösen, sondern nur durch Standort-
wahl, Schutzauflagen und Ausgleichsmaßnahmen abmildern.

Vielmehr verfolgt der Gesetzgeber einen bewussten Kompromiss. 
Verfahrensvereinfachung und Beschleunigung auf der Zulassungs-
ebene  werden  gegen  eine  gestärkte  Steuerungs-  und  Verantwor-
tungsfunktion der Regionalplanung sowie eine kollektive Kompen-
sation  über  das  nationale  Artenhilfsprogramm (§ 45d  BNatSchG) 
eingetauscht.  Dieser  Kompromiss  erscheint  dort  sachgerecht,  wo 
standardisierbare Risiken (z. B. betriebsbedingte Tötung kollisions-
gefährdeter Brutvögel) durch typisierte Abstands- und Schutzmaß-
nahmen verlässlich angegangen werden können. Nachsteuerungsbe-
darf besteht hingegen für Artengruppen und Verbotstatbestände, die 
durch § 45b  BNatSchG nicht erfasst sind (Fledermäuse, Zugvögel, 
Störungsverbot). Materielle Einbußen im Artenschutz werden dabei 
regelungsseitig bewusst in Kauf genommen. Der Gesetzgeber hat das 
Prüfniveau auf  der  Genehmigungsebene abgesenkt  und sieht  eine 
Kompensation über ein nationales Artenhilfsprogramm vor. Ob die-
ses  Programm die  normativen  Schutzlücken  tatsächlich  schließen 
kann, ist eine Frage des Vollzugs, die sich erst in der praktischen 
Umsetzung beantworten lässt.

4. Diskussion

Die Analyse der gesetzlichen Reformen infolge des Osterpakets und 
der  EU-Notfall-VO,  v. a.  § 6  WindBG  a.F.,  § 2  EEG und  § 45b 
BNatSchG, verdeutlicht einen tiefgreifenden Wandel in der planeri-
schen  und  rechtlichen  Umsetzung des  Artenschutzes  beim Wind-
energieausbau. Durch verbindliche Flächenbeitragswerte, einen Ge-
wichtungsvorrang und das überragende öffentliche Interesse an er-
neuerbaren Energien sowie den Wegfall zentraler Prüfpflichten im 
Genehmigungsverfahren wurde ein Paradigmenwechsel  eingeleitet 
(vgl.  Schäfer 2025: 75 ff.). Dies wird in der Fachliteratur zum Teil 
kritisch betrachtet, da befürchtet wird, der Artenschutz könne durch 
die aktuellen Beschleunigungsstrategien „unter die Räder kommen“ 
(Albrecht et al. 2024: 147; Ruge 2023b: 871).

Insbesondere dort, wo materielle Prüfstandards abgesenkt wer-
den,  Datendefizite  vorliegen  sowie  naturschutzfachliche  Belange 
pauschalisiert und relativiert werden, sind Bedenken hinsichtlich der 
Wirksamkeit des Artenschutzes nachvollziehbar. Weil der Biodiver-
sitätsverlust bereits fortschreitet, besteht das Risiko, dass der Wind-
energieausbau, wenn er nicht konsequent naturverträglich gesteuert 
wird, als zusätzlicher Belastungsfaktor wirkt und die negativen Be-
standstrends lokal weiter verstärken kann. Damit droht eine weitere 
Verschärfung  der  Biodiversitätskrise,  die  mit  internationalen  Ver-
pflichtungen und europarechtlichen Zielsetzungen nur schwer ver-
einbar wäre.
Der Artenschutz konzentriert sich infolge der Reformen auf die vor-
gelagerte Planungsebene, ohne eine erkennbare echte „Hochzonung“ 
der artenschutzrechtlichen Prüfpflichten (vgl.  Schäfer 2025: 98 ff.). 
Diese würde hingegen erfordern, dass die auf Genehmigungsebene 
entfallenden Prüfungen auf der Planungsebene durch gleichwertige, 
methodisch angepasste Prüfinstrumente ersetzt werden. Dies ist bis-
lang weder rechtlich vorgesehen noch praktisch umsetzbar. Die Re-
gionalplanung kann aufgrund ihres Betrachtungsmaßstabs und der 
flächenhaft  aggregierten  Bewertung  projektspezifische  Konflikte 
nicht mit der Genauigkeit erfassen, die auf der Genehmigungsebene 
bislang möglich war.

4.1 Spannungsfeld zwischen Klima- und
Artenschutz

Die Transformation  zu  einer  treibhausgasneutralen  Energieversor-
gung gilt als eine der größten umweltpolitischen Herausforderungen 
der Gegenwart (BMWK 2022c: 21;  Hendrischke 2023: 965). Wäh-
rend  Klimaschutz  im  Mittelpunkt  der  politischen  Debatten  steht, 

rückt  der  Biodiversitätsschutz  häufig  in  den Hintergrund,  obwohl 
beide Politikziele durch internationale und unionsrechtliche Vorgaben 
verbindlich sind (vgl. Schäfer 2025: 30 ff.). Der Ausbau erneuerbarer 
Energien beansprucht Raum und führt vielfach zu Konflikten mit dem 
Artenschutz, etwa durch Kollisionen von Vögeln und Fledermäusen 
sowie Beeinträchtigungen sensibler Lebensräume (vgl. Schäfer 2025: 
43 f.).

Die Umsetzung der  RED III führte auf europäischer Ebene zu 
Flächendruck zugunsten erneuerbarer Energien, während die Natur-
wiederherstellungs-VO inhaltlich und zeitlich ins Hintertreffen gerät 
(Hendrischke 2023: 971). Hieraus resultiert eine Gewichtsverlage-
rung zugunsten des Klimaschutzes, die insbesondere auf Ebene der 
Regionalplanung zu Zielkonflikten mit dem Artenschutz führt.

4.2 Chancen und Grenzen der Regionalplanung

Die Regionalplanung übernimmt durch die neuen Regelungen zen-
trale Verantwortung für den Artenschutz. Die Einführung von Arten-
schutz-Fachbeiträgen  und  die  vorausschauende  Flächensteuerung 
bieten die Chance, potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen und 
zu vermeiden. Durch Fachbeiträge und den Abgleich mit bekannten 
Vorkommen windenergiesensibler Arten können großräumige Kon-
fliktzonen frühzeitig identifiziert und aus der Gebietskulisse ausge-
schlossen werden. Dies ermöglicht eine Konzentration des Ausbaus 
auf vergleichsweise konfliktarme Räume. Gleichwohl bestehen wei-
terhin auf der Genehmigungsebene Herausforderungen wie unvoll-
ständige Datengrundlagen, der Wegfall von Kartierungen und Unsi-
cherheiten bei der rechtssicheren Beurteilung von Konflikten (vgl. 
Schäfer  2025:  87).  Die  Planungsebene  kann somit  die  Genehmi-
gungsebene  nicht  vollständig  ersetzen,  sondern  lediglich  steuernd 
ergänzen. Ein wirksamer Artenschutz setzt daher voraus, dass die auf 
der Planungsebene getroffene Vorabschätzung der artenschutzrecht-
lichen Konfliktrisiken durch nachgelagerte Sicherungsmechanismen 
ergänzt wird. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem nationalen Ar-
tenhilfsprogramm nach § 45d BNatSchG zu, das durch ein bundes-
einheitliches, populationsbezogenes Monitoring kollisionsgefährde-
ter Vogel- und Fledermausarten flankiert werden muss. Erst das Zu-
sammenspiel beider Instrumente, populationsstützende Maßnahmen 
einerseits, kontinuierliche Erfassung der Bestandsentwicklung ande-
rerseits, ermöglicht eine belastbare Rückkopplung in die Regional-
planung.

4.3 Bewertung der gesetzlichen Reformen

Der gesetzliche Wandel geht mit einer Standardisierung und Verein-
fachung der artenschutzrechtlichen Prüfung einher. Positiv hervor-
zuheben ist, dass die Planungssicherheit und Einheitlichkeit gestiegen 
sind. Die Frage, ob die auf Planungsebene verbleibenden Prüfinstru-
mente ausreichen, um den Artenschutz wirksam zu gewährleisten, ist 
hingegen eine Vollzugsfrage, die maßgeblich von der Qualität der 
verfügbaren Daten, der Ausstattung der Planungsbehörden und der 
Verbindlichkeit begleitender Maßnahmen abhängt. Kritisch bleiben 
der Wegfall der UVP, die Umkehr der Begründungslast zugunsten 
erneuerbarer Energien sowie eine pauschale Zumutbarkeitsdefinition. 
Diese Veränderungen können die Wirksamkeit von Schutzmaßnah-
men gerade für seltene und gefährdete Arten beeinträchtigen (vgl. 
Schäfer 2025: 98 ff.).

4.4 Schlussfolgerungen zum Spannungsfeld

Die Gesetzesreformen haben auf  struktureller  Ebene zu Vereinfa-
chungen und Beschleunigungen geführt. Gleichzeitig haben sie ma-
terielle  Unsicherheiten  in  der  Umsetzung  des  praktischen  Arten-
schutzes geschaffen. Das Ziel, einen naturverträglichen Ausbau si-
cherzustellen, bleibt damit in einem Spannungsverhältnis zwischen 
Ausbaudruck und effektivem Artenschutz. Letzterer droht in diesem 
Spannungsfeld zumindest teilweise „unter die Räder zu kommen", 
wenn nicht begleitende Maßnahmen wie Monitoring und ein wirksa-
mes Artenhilfsprogramm konsequent umgesetzt werden (Albrecht et 
al. 2024: 147).
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4.5 Zusammenfassende Bewertung

Die Reformen bewirken auf verfahrensrechtlicher Ebene Fortschritte 
in Form von Vereinfachung und Beschleunigung. Zugleich schaffen 
sie auf materiell-rechtlicher Ebene neue Schutzlücken, die der Ge-
setzgeber bewusst in Kauf genommen hat (Regelungsdefizite). Hinzu 
treten Vollzugsdefizite,  insbesondere unzureichende Datengrundla-
gen, fehlendes systematisches Monitoring und begrenzte Kapazitäten 
der Planungsbehörden, die eine wirksame Umsetzung auch der ver-
bleibenden Schutzinstrumente erschweren. Die Zielsetzung einer na-
turverträglichen Beschleunigung des Windenergieausbaus verbleibt 
in einem Spannungsverhältnis zwischen Beschleunigungsdruck und 
effektivem Artenschutz. Die langfristigen Auswirkungen der materi-
ellen Erleichterungen sowie die  Effektivität  des  Artenschutzes  im 
Rahmen des neuen Planungsregimes bleiben weiter zu beobachten. 
Nur durch die konsequente Umsetzung von Minderungsmaßnahmen, 
ein  systematisches  Monitoring und gegebenenfalls  angepasste  ge-
setzliche Nachsteuerungen kann das Gleichgewicht zwischen Aus-
bauzielen des Klimaschutzes und den gesetzlichen Anforderungen 
des Artenschutzes erreicht werden.

Die Sorge um einen Zielkonflikt zwischen Klima- und Natur-
schutz ist nicht unbegründet. Während der Windenergieausbau durch 
zahlreiche gesetzliche Vereinfachungen gestärkt wurde, bleiben sub-
stanzielle Schutzansprüche gefährdeter Arten in der Praxis erschwert 
(vgl. Schäfer 2025: 106). Ohne konsequente Umsetzung begleitender 
Maßnahmen und eine faire Gewichtung der Schutzziele droht der 
Arten- und Biodiversitätsschutz im Schatten der Energiewende zu-
rückzutreten (Ruge 2023b: 870; Hendrischke 2023: 971). Eine echte 
Lösung des Zielkonflikts erfordert ein integratives Verständnis beider 
Krisen,  des  Klimawandels  wie des Biodiversitätsverlusts,  und die 
Bereitschaft, sie nicht gegeneinander, sondern gemeinsam anzugehen 
(Rosenkranz 2021: 7; Breuer 2025: 119 f.). Erste Ansätze hierzu fin-
den sich bereits in den analysierten Reformen wieder. Die Verlage-
rung der artenschutzrechtlichen Prüfung auf die Planungsebene, die 
Einführung des § 45b BNatSchG und die parallele Verankerung des 
Artenhilfsprogramms nach § 45d BNatSchG verfolgen genau diesen 
integrativen Anspruch,  den Ausbau der  erneuerbaren Energien zu 
beschleunigen  und  somit  den  Klimaschutz  zu  stärken,  ohne  den 
Schutz betroffener Arten aufgeben zu müssen. Die vorliegende Un-
tersuchung zeigt jedoch, dass dieser Ansatz bislang umstritten bleibt. 
Solange die flankierenden Instrumente, bundeseinheitliches Monito-
ring, belastbare Datengrundlagen und hinreichend ausgestattete Ar-
tenhilfsprogramme nicht in vergleichbarem Tempo wie die Verfah-
rensbeschleunigung umgesetzt werden, droht eine Entkopplung der 
rechtlichen Annahmen von den tatsächlichen Gegebenheiten, und die 
intendierte Synergie kann in eine faktische Schutzlücke umschlagen.

4.6 Aktuelle Einordnung und zukünftige
Entwicklung

Die  Master-Arbeit  (Schäfer  2025)  wurde  unter  Bedingungen  der 
Überbrückungsregelung des § 6  WindBG a.F. (gültig  bis  30.  Juni 
2025) erarbeitet. Die Frist ist zwischenzeitlich abgelaufen. An die 
Stelle der befristeten Regelung ist mit dem RED-III-UmsG ein dau-
erhaftes Regime getreten. § 6a WindBG n.F. bestimmt die bereits zum 
19. Mai 2024 ausgewiesenen Windenergiegebiete kraft Gesetzes zu 
Beschleunigungsgebieten, sofern bei ihrer Aufstellung eine Umwelt-
prüfung  durchgeführt  wurde  und  keine  Überlagerung  mit 
Natura-2000-Gebieten,  Naturschutzgebieten,  Nationalparks  oder 
Kernzonen von Biosphärenreservaten besteht, und normiert für diese 
Beschleunigungsgebiete  dauerhafte  Genehmigungserleichterungen, 
die über die des § 6 WindBG a.F. hinausgehen. Neben der UVP und 
der  Artenschutzprüfung entfallen nunmehr auch die  FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung  und  die  Prüfung  der  wasserrechtlichen  Bewirt-
schaftungsziele. An ihre Stelle tritt eine vereinfachte „Überprüfung 
der Umweltauswirkungen" auf Basis vorhandener Daten und eines 
vom Antragsteller vorzulegenden Maßnahmenkonzepts (§ 6b Abs. 3 
WindBG n.F.). Die in der Master-Arbeit identifizierten Spannungs-
felder zwischen beschleunigtem Ausbau und effektivem Artenschutz 
bestehen damit nicht nur fort, sie haben sich durch die Erweiterung 

der entfallenden Prüfungen und die dauerhafte Verankerung der Ver-
fahrensvereinfachungen strukturell verfestigt.

Damit rückt die Frage nach der Machbarkeit einer integrierten 
Planung, die Klima- und Biodiversitätsschutz  gleichberechtigt  be-
rücksichtigt, weiter in den Fokus.

5. Fazit und Ausblick

Die Untersuchung der Auswirkungen der Beschleunigungsgesetzge-
bung 2022/2023 auf den Artenschutz zeigt, dass sich die Prüfungs-
systematik des Windenergieausbaus grundlegend gewandelt hat. An 
die Stelle einer projektbezogenen, einzelfallorientierten artenschutz-
rechtlichen Prüfung tritt eine planerisch vorgelagerte, flächenbezo-
gene Konfliktbewertung. Die Verantwortung für einen naturverträg-
lichen Ausbau verlagert sich damit in erheblichem Umfang auf die 
Träger der Regionalplanung, ohne dass diese bislang über alle Res-
sourcen verfügen,  die  für  eine sachgerechte  Wahrnehmung dieser 
Verantwortung erforderlich wären.

Die analysierten Reformen sind dabei  rechtssicher  anwendbar 
und in sich konsistent. Die identifizierten Defizite betreffen weniger 
die  rechtliche  Konstruktion  der  Reformen  als  ihre  fachliche  und 
praktische  Umsetzbarkeit.  Die  Verlagerung der  artenschutzrechtli-
chen Prüfung auf die Planungsebene, die bundeseinheitlichen Signi-
fikanzkriterien nach § 45b  BNatSchG und die Verfahrenserleichte-
rungen nach § 6 WindBG a.F. verfolgen erkennbar einen integrativen 
Ansatz, der Beschleunigung und Artenschutz in einem gemeinsamen 
Steuerungsrahmen verbindet. Dieser Ansatz ist bislang jedoch nur 
teilweise eingelöst. Belastbare Bestandsdaten, ein bundeseinheitlich 
standardisiertes  populationsbezogenes  Monitoring  und  ein  hinrei-
chend ausgestattetes nationales Artenhilfsprogramm fehlen bislang in 
dem Umfang, den die Reformarchitektur voraussetzt.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass eine Stärkung des Wind-
energieausbaus ohne eine strukturelle und methodische Weiterent-
wicklung  des  Artenschutzrechts  nicht  zu  einer  naturverträglichen 
Umsetzung führen kann. Angesichts des fortschreitenden Verlusts der 
biologischen Vielfalt greift der bloße Verzicht auf materiell-rechtliche 
Prüfpflichten wie auf eine angemessene Artenschutzprüfung zu kurz.

Auch wenn der Windenergieausbau nicht die Hauptursache des 
globalen Biodiversitätsverlustes ist, wirkt er in einem bereits stark 
beanspruchten ökologischen System als zusätzlicher Belastungsfak-
tor mit  räumlich und taxonomisch klar eingrenzbaren Wirkungen. 
Betroffen sind insbesondere windenergiesensible Brutvogelarten wie 
Rotmilan  (Milvus  milvus),  Seeadler  (Haliaeetus  albicilla)  und 
Schwarzstorch (Ciconia nigra) sowie verschiedene Fledermausarten 
mit  erhöhtem Kollisionsrisiko.  Gerade weil  diese  Wirkungen klar 
benennbar und planerisch steuerbar sind, ist eine funktionale Inte-
gration des Artenschutzes in die Planungs- und Zulassungsprozesse 
möglich und erforderlich. Der Windenergieausbau stellt somit einen 
begrenzten, aber realen Zusatzfaktor in einer insgesamt angespannten 
Biodiversitätssituation dar. Eine funktionale Integration des Arten-
schutzes in die planerischen und genehmigungsrechtlichen Prozesse 
ist daher erforderlich. Diese Anforderung gewinnt zusätzlich an Be-
deutung im Kontext der Umsetzung der Naturwiederherstellungs-VO, 
die eine verbindliche ökologische Aufwertung degradierter Ökosys-
teme vorsieht.

Deswegen gewinnt der bereits in Kapitel 3 beschriebene popula-
tionsbezogene Schutzansatz an Bedeutung. Er verschiebt den Fokus 
vom Schutz des einzelnen Individuums auf die Frage, ob der Erhal-
tungszustand  der  betroffenen  Population  gewahrt  bleibt,  und  ent-
spricht damit der Logik der vorgelagerten, flächenhaften Konfliktbe-
wertung.  Tragende  Säule  ist  hierbei  das  nationale  Artenhilfspro-
gramm nach § 45d BNatSchG, das durch ein bundeseinheitlich stan-
dardisiertes  Monitoring  kollisionsgefährdeter  Vogel-  und  Fleder-
mausarten flankiert  werden muss.  Erst  das  Zusammenspiel  dieser 
beiden  Instrumente  ermöglicht  eine  belastbare  Rückkopplung  der 
tatsächlichen ökologischen Folgen in die Fortschreibung der Regio-
nalplanung.  Ob ein solcher  Ansatz  mit  dem auf  Individuenschutz 
ausgerichteten Unionsrecht vollständig vereinbar ist oder ob es hier-
zu einer weitergehenden Reform des europäischen Artenschutzrechts 
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bedarf, kann hier nicht abschließend beantwortet werden.
Für die Praxis der Regionalplanung ergeben sich aus der Unter-

suchung drei zentrale Handlungsfelder. Erstens müssen die Regio-
nalplanerinnen und -planer die ihnen eingeräumten Spielräume nut-
zen, um naturschutzfachlich besonders sensible Räume bereits bei der 
Abgrenzung der Beschleunigungsgebiete konsequent auszuschließen. 
Zweitens bedarf es einer kohärenten Verzahnung der nach RED III 
umgesetzten Instrumente mit den Vorgaben der Naturwiederherstel-
lungs-VO,  um  Zielkonflikte  und  Flächenkonkurrenzen  zwischen 
Klima- und Naturschutzzielen zu vermeiden. Drittens ist der Aufbau 
einer überregionalen Datengrundlage und eines verbindlichen Moni-
torings die Voraussetzung dafür, dass die planerischen Vorabschät-
zungen nicht zu einer faktischen Schutzlücke führen.

Mit dem Inkrafttreten des RED-III-UmsG im Sommer 2025 hat 
sich diese Konstellation strukturell verfestigt. Die Umsetzung von 
Beschleunigungsgebieten sowie die verstärkte Berücksichtigung von 
Minderungsmaßnahmen bereits bei der Flächenausweisung verdeut-
lichen, dass der nationale Gesetzgeber und die Länder bei der Um-
setzung einer naturverträglichen Energiewende vor komplexen Steu-
erungsherausforderungen stehen. Die Verantwortung für die natur-
schutzfachlich sachgerechte Abgrenzung der Beschleunigungsgebie-
te liegt nun bei der Regionalplanung, die sensible Gebiete identifi-
zieren  und  konsequent  ausschließen  muss.  Um Zielkonflikte  und 
Flächenkonkurrenzen  zwischen  Klima-  und  Naturschutzzielen  zu 
vermeiden, ist es entscheidend, die Instrumente der nunmehr gelten-
den  RED III einerseits und der  Naturwiederherstellungs-VO ande-
rerseits in ein kohärentes, aufeinander abgestimmtes Planungssystem 
zu integrieren. Ob dies gelingt, wird maßgeblich davon abhängen, ob 
die Bundesländer die ihnen eingeräumten Spielräume nutzen, um den 
Artenschutz bei der Ausweisung der Beschleunigungsgebiete ange-
messen zu berücksichtigen.

Zugleich  bedarf  es  einer  Weiterentwicklung  des  Artenschutz-
rechts hin zu einem praxistauglichen und wirksamen Schutzsystem, 
das die Sicherung überlebensfähiger Populationen in den Mittelpunkt 
stellt und zugleich Planungssicherheit bietet. Ein solcher populati-
onsbezogener  Ansatz  muss  auf  wissenschaftlich  fundierten  Daten 
beruhen, flächenbezogen operationalisiert werden können und durch 
ein begleitendes Monitoring ergänzt  werden,  das sicherstellt,  dass 
nicht nur keine Verschlechterung, sondern im Idealfall eine Verbes-
serung des Erhaltungszustands eintritt. Darüber hinaus ist es Aufgabe 
des  nationalen  Gesetzgebers,  einen  ausgewogenen  Interessenaus-
gleich zwischen den beiden zentralen staatlichen Schutzaufträgen, 
dem Klimaschutz und dem Erhalt der biologischen Vielfalt, sicher-
zustellen. Beide Zielsetzungen sind nicht nur unionsrechtlich veran-
kert,  sondern  auch  verfassungsrechtlich  durch  Art. 20a  GG als 
Staatsziele anerkannt. Eine dauerhaft tragfähige und gesellschaftlich 
akzeptierte Ausgestaltung der Energiewende kann daher nur gelingen, 
wenn beide Schutzgüter durch rechtliche, planerische und institutio-
nelle Instrumente in ein kohärentes und gleichgewichtiges Verhältnis 
zueinander gebracht werden.

Die Master-Arbeit zeigt damit Anknüpfungspunkte für die wei-
tere Forschung auf. Offen bleibt insbesondere, wie sich die dauerhafte 
Verankerung der Verfahrenserleichterungen in den kommenden Jah-
ren empirisch auf die Erhaltungszustände der besonders betroffenen 
Arten auswirkt, ob die landesweiten Artenhilfsprogramme die ihnen 
zugedachte Kompensationsfunktion tatsächlich erfüllen und in wel-
chem Verhältnis das nationale Beschleunigungsregime zu den uni-
onsrechtlichen Vorgaben des europäischen Artenschutzrechts steht. 
Erst  wenn diese Fragen belastbar  beantwortet  sind,  lässt  sich ab-
schließend bewerten, ob die Reformen den von ihnen erhobenen in-
tegrativen Anspruch eines beschleunigten und zugleich naturverträg-
lichen Windenergieausbaus einlösen können.
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